
AGGVG: Art. 26 Aufgebotsverfahren bei Schuldverschreibungen

Art. 26  Aufgebotsverfahren bei Schuldverschreibungen 
 
Für das Aufgebotsverfahren zum Zweck der Kraftloserklärung von Schuldverschreibungen ist bei 
Schuldverschreibungen des Freistaates Bayern das Amtsgericht München, bei Schuldverschreibungen, die 
von einer dem Freistaat Bayern angehörenden Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
ausgestellt sind, das Amtsgericht, bei welchem die Körperschaft, Stiftung oder Anstalt ihren allgemeinen 
Gerichtsstand hat, ausschließlich zuständig.


